
       Stand  Januar 2010



Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft der Basbergschule wollen einen
sicheren und behüteten Aufenthalt an der Schule.
Dies soll durch das vorliegende Sicherheitskonzept unterstützt werden.

Die folgenden Leitziele der Schule finden sich  im vorliegenden
Sicherheitskonzept wieder:

1.   Wir arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv zusammen.

2.   Wir pflegen einen offenen, annehmenden und freundlichen
      Umgangston miteinander.

4.   Wir erziehen unsere SchülerInnen zu tolerantem Verhalten
      gegenüber verschiedenen Kulturen und Nationalitäten.

7.   Wir setzen uns dafür ein, unsere SchülerInnen bei der
      Bewältigung ihrer persönlichen Lebenssituation zu unterstützen.

11.  Wir öffnen uns als Schule der Öffentlichkeit.
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1.  Verhalten aller Mitglieder der Schulgemeinschaft während des
Schulvormittags

1.1. Sicher auf dem Schulweg
1.1.1. Vor dem Schuleintritt

 > Alle Kinder, die sich im Vorschuljahr der Kita befinden, werden lt. Aussage der
    Kitas aus der Kooperation(vgl. Kooperationsverträge) auf Gefahrensituationen im
    Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Das sichere Überqueren einer Straße
    wird eingeübt.

> Am ersten Informationselternabend für die Eltern der neuen Erstklässler 3 Monate
   vor Schuleintritt werden die Eltern der Schulanfänger gebeten, mit ihren Kindern
   den Schulweg abzugehen und die sicherste Wegvariante einzuüben.

 > Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder den Schulweg zu Fuß gehen zu lassen,
    damit die Schulkinder  auf dem Adalbert- Stifter Weg und auf dem Lehrerparkplatz
    nicht durch haltende Autos gefährdet werden.

> Außerdem werden die Eltern darauf hingewiesen, dass es für alle Kinder sicherer ist,
    den Schulweg zusammen mit anderen Kindern zu gehen, so dass immer ein
   weiteres Kind bei Gefahrensituationen schnell Hilfe holen und auch Angaben
   machen kann.

>Auf die Notwendigkeit von sicherer Kleidung (Helle Bekleidung, Reflektoren an
   Kleidung und Schulranzen) wird ebenfalls an dieser Stelle hingewiesen.

1.1.2. Während des Schulbesuchs in der Grundschulzeit

> Die Eltern werden gebeten, im Bereich der Schule am Adalbert- Stifter- Weg nicht
   zu parken, sondern ihre Kinder unverzüglich aus dem Fahrzeug aussteigen zu lassen
   und dann weiter zu fahren

1.2. Sicher auf dem Schulgelände

1.2.1. Der Eingangsbereich

> Der Bereich vor dem Schuleingang soll stets freigehalten werden, denn er ist
   Zufahrt für Feuerwehr oder Krankenwagen. Parkende Autos haben hier nichts zu
   suchen.

> Außerdem soll der Eingangsbereich nicht verstellt werden, denn er dient im
   Notfall als Fluchtweg.

> Schüler, die auf den Unterrichtsbeginn oder nach Unterrichtsende auf ihre Eltern
   warten, tun dies entweder in der Pausenhalle oder vor dem Eingangsbereich zur
   Turnhalle.

> Während der Unterrichtszeit und während der Nachmittagsbetreuung bleiben die
   Außentüren stets geschlossen (Feuerschutz)
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1.2.2. Im Gebäude

> Im Gebäude bewegen sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft so, dass niemand
gefährdet wird. Daher ist das Rennen im Schulgebäude untersagt(vgl. Pausen-
Ordnung, Goldene Regeln).

> Alle Erwachsenen und Kinder sind außerdem aufgefordert, die Treppen und deren
Aufgangs- und deren Abgangsbereiche von Gegenständen frei zu halten, um

   Sturzgefahren zu vermeiden.

> Beim Treppensteigen benutzen wir den Handlauf( Alle Erwachsenen der
Schulgemeinschaft achten darauf).
> Alle Glastüren im Gebäude der Schule sind Feuerschutz- Türen und sollen daher

geschlossen gehalten werden

1.2.3.  Im Klassenraum

> Der Tafeldienst einer jeden Klasse sorgt an jedem Schultag als erstes dafür,
       dass das aktuelle  Datum sowie die Zahl der anwesenden Schüler an die Tafel

   geschrieben wird. So gewährleisten wir, dass alle Lehrer oder pädagogische
Mitarbeiter im Evakuierungsfall  mit einem Blick über die gegenwärtige Schülerzahl

   der Klasse informiert sind.

> Lehrer und Schüler achten stets darauf, dass es im Klassenraum keine Stolperfallen
   gibt.
   Die Ranzen stehen stets neben dem jeweiligen Schülerarbeitsplatz, Turnbeutel
   hängen immer an den dafür vorgesehenen Haken im Klassenraum.

> Mäntel und Zubehör sowie Schuhe befinden sich an den dafür vorgesehen Haken
   bzw. Regalen vor dem Klassenraum. Jedes Kind hat seinen eigenen Mantelhaken.
   Das Übereinanderhängen verschiedener Mäntel bzw. Schals und Mützen ist  zu

vermeiden, um die Übertragung von Ungeziefer in Grenzen zu halten (vgl. Gesund-
   heitskonzept)

> Kerzen dürfen niemals unbeaufsichtigt brennen!

> Alle elektrischen Geräte müssen, falls möglich, zum Unterrichtsende netzfrei
   sein!

> Alle elektrischen Geräte werden regelmäßig von der WELLE FRAGEN geprüft,
   unsichere Geräte werden umgehend entsorgt oder repariert.

1.2.4. In den Fachräumen

1.2.4.1.Werkraum

> Muss der Ton- Brennofen im Werkraum auch nach Schulschluss noch weiter
   wärmen, so wird dies dem Hausmeister gemeldet, welcher die Überwachung
   übernimmt.
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1.2.4.2.Sporthalle

> Nach dem alle Schüler/innen die Sporthalle betreten haben, wird die Verbindungstür
   zwischen Umkleideräumen und Flurbereich verriegelt. Die Tür zur Sportraum bleibt
   geöffnet( Schutz vor Diebstahl und Bedrohungen ).

> Die SchülerInnen  gehen zusammen mit der Lehrkraft zur Sporthalle.

> Die Schülerinnen und Schüler betreten die Sporthalle nur, wenn die Lehrkraft die
Aufsicht gewähren kann.

> Die SchülerInnen legen ihren Schmuck ab.

> Die SchülerInnen dürfen sich nicht im Geräteraum aufhalten. Nur nach Erlaubnis
  der  Lehrkraft darf dieser zum Transport von Sportmaterialien und -geräten betreten
   werden.

> Fluchtwege und Notausgangstüren sind gekennzeichnet. Fluchtwege und Türen
   sind freizuhalten und können jederzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht

geöffnet werden.

> Die SuS melden sich bei der Lehrkraft ab, wenn sie zum WC gehen.
> Geräte werden sachgemäß transportiert und auf den sicheren Aufbau der Geräte

wird geachtet.

> Lehrkräfte, die das Fach Sport unterrichten, sind mit Hilfeleistungs- und
Sicherheitsstellungen vertraut.

> Mit den SuS sind Regeln abgesprochen worden, die einen geordneten, unfallfreien
   Unterricht ermöglichen.

> Sportgeräte werden bestimmungsgemäß eingesetzt. (Hinweis: Bei „zweckfremder“
   Nutzung von Sportgeräten muss die „Alternative Nutzung von Sportgeräten“, GUV
   57.1.47, beachtet werden!)

> Sportgeräte im Geräteraum werden geordnet sowie übersichtlich aufbewahrt und
gegen Umkippen oder Herunterfallen gesichert.

> Vor jeder Nutzung findet eine Sichtprüfung der Geräte durch die Lehrkräfte
statt.

   (Hinweise finden sich in der Schrift „Sicherheit von Sportgeräten und Einrichtungen
in Sporthallen“, GUV 57.1.31)

> Einrichtungen und Geräte für den Schulsport werden vor der ersten
   Inbetriebnahme und mind. jährlich durch Sachkundige geprüft. (Prüfung auf
   sicheren Zustand und äußerlich erkennbare Mängel , regelmäßige Dokumentation
   CHRISTIAN!!!)

> Die Sporthalle wird einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft, diese
Prüfung wird dokumentiert.

> Ein Erste-Hilfe-Raum mit Waschbecken, Liege, Verbandkasten, Notruftelefon mit
   einem Verzeichnis der Notrufnummern ist vorhanden und während des Unterrichts

zugänglich. (Hinweis: der Notruf sollte direkt und ohne zeitliche Verzögerung
absetzbar sein; auf Sportplätzen kann eine Handy diesen Zweck erfüllen)

> Spiel und- Sportflächen sind eben und frei von jeglichen Verunreinigungen zu
   halten.
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2.  Sensibilisierung für Gefahrensituationen

2.1. Das tun die Mitglieder der Schulgemeinschaft während des Schulbetriebes, um
        mögliche Gefahren abzuwenden

> Alle Lieferanten oder Handwerker haben sich stets als erstes beim Hausmeister
   oder imSekretariat der Schule anzumelden.

> Alle fremden Personen, die sich im Schulgebäude oder auf dem Schulgelände
   aufhalten,werden von den erwachsenen Personen der Schulgemeinschaft

angesprochen und gebeten ihr Anliegen vorzubringen.

2.1.1. Der Hausmeister

> Der Hausmeister überwacht alle während des Schulbetriebs notwendigen
     Reparaturarbeiten in und am Gebäude. Er beurteilt die von den Baustellen

  ausgehende mögliche Gefährdung. Er sorgt dafür, dass alle Baustellen stets
     fachgerecht abgesichert werden, so dass eine Gefährdung aller  Mitglieder der

Schulgemeinschaft ausgeschlossen werden kann.

2.1.2. Lehrer

> Alle Lehrer der Schule sorgen dafür, dass die Grundsätze 1.-3.  des
   Sicherheitskonzeptes eingehalten werden, und dass alle Notrufnummern im
   Klassenraum aushängen.

2.1.3. Sekretärin

          > Die Sekretärin hält stets auf der 1. Seite ihres roten Telefonbuches sämtliche,
   regelmäßig von ihr aktualisierte Notfallnummern zur Verfügung.

              So kann in Notfällen schnell kompetente Hilfe geholt werden.

         > Falls im Notfall kein Mitglied der Schulleitung im Sekretariat anwesend ist, betätigt
sie oder der Hausmeister die Alarmanlage der Schule unter Berücksichtigung der
in Kap.3.1. und 3.2. beschriebenen Vorgehensweise.

2.1.4. Elternschaft

> Den Eltern wird das Sicherheitskonzept der Schule über die Homepage sowie über
   die Elternvertreter bekannt gegeben. Auch sie werden angehalten, mit für die

Einhaltung des Sicherheitskonzeptes zu sorgen (vgl. besonders Kap.1.1.2. und 2.1.4.).

2.1.5. Schüler

> Die „Türsteher“, Viertklässler aus der Schule, achten darauf, dass alle Kinder das
   Schulgebäude während der Pause verlassen und auf den Schulhof gehen.

> Sie behalten den Überblick über solche Kinder, die während dieser Zeit das WC
   besuchen.

> Die Türsteher achten auch darauf, dass alle Kinder adäquat angezogen auf den
   Pausenhof gehen, damit Erkältungskrankheiten vermieden werden.

> Die Streitschlichter der Schule achten in der Schulzeit darauf, dass Streitereien
   nicht in körperlicher oder auch verbaler Gewalt enden. Kein Kind der Schule
   soll körperliche oder verbale Gewalt erleiden (vgl. Streitschlichterkonzept).
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3. Maßnahmen in Gefahrensituationen

In Gefahrensituationen wird aus dem Sekretariat nach der AIDA- Regel (vgl. 3.1.,
3.2.) bekannt gegeben, um welche Gefahrensituation es sich handelt.

3.1. Verhalten bei Alarm

3.1.1. Verhalten bei Gebäudeevakuierung (Feuer)

> Im Falle einer notwendigen Gebäudeevakuierung muss dies vom Sekretariat aus  über
   die Durchsage- Anlage an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gemeldet werden.
   Hierbei beachten wir die AIDA- Regel:

A Aufmerksamkeit herstellen :  „Achtung, an alle Personen im Schulgebäude!
Hier spricht die Schulleitung.“

I Information: „Wir sind im Gebäude nicht mehr sicher.
Wir verlassen die Schule klassenweise auf den
vorgesehenen Gängen und Notausgängen (vgl.
Alarmplan der Basbergschule, Stand Nov. 2009)

D Dringlichkeit: „ Sammelt euch möglichst schnell auf den
Sammelplätzen auf dem Schulhof!“

A Ausweg: „Dort erhaltet ihr weitere Anweisungen und
Informationen.

             Diese Anleitung befindet sich am Durchsage- Gerät im Sekretariat.
             Es erfolgt regelmäßig einmal jährlich eine Alarmübung (Februar)

             Der folgende Alarmplan hängt in jeder Klasse deutlich sichtbar aus.
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3.1.2. Der Evakuierungsplan der Basbergschule

Basbergschule Hameln  Grundschule 4  Adalbert-Stifter-Weg 5  31787 Hameln   Tel. 05151/558152    Fax 05151/558157

A L A R M P L A N      bei     B R Ä N D E N

1. Fluchtweg 2. Fluchtweg (falls 1. Fluchtweg unpassierbar)

Raum 1, 2, 3 und 4 Raum 1, 2, 3 und 4:    durch die Fenster
Raum 11, 12, 13 und 14 Raum 11 und 12: durch Raum 12 und 13
Raum 21, 22, 23 und 24 Raum 21 und 22: durch Raum 23 und 24

Raum 13 und 14: durch Raum 13 und 12
Raum 23 und 24: durch Raum 23 und 24

ê ê
Treppenhäuser Treppenhäuser (unterer Ausgang)
(unterer Ausgang)

ê ê
Sportplatz Sportplatz

Falls die Räume 11, 14, 21, 24 nicht verlassen werden können: Türen verschließen
Türritzen mit Kleidung abdichten
auf Hilfe warten

Fluchtwege aus dem Computer- und Werkraum

Flur (Haupteingang) Flur unpassierbar: durch die Fenster
ê ê

Sportplatz Sportplatz

Verhalten bei Alarm

1. Feuersignal: Alarmsirene ertönt

2. Verlassen des Hauses: unter Aufsicht der Lehrkraft, der gerade Unterricht hat

3. Mitnahme von Kleidungsstücken: bestimmt die Lehrkraft

Lernmittel bleiben liegen

Klassenbuch unbedingt mitnehmen

Fenster und Türen unbedingt schließen

4.   Am Sammelplatz: die Lehrkraft zählt die Schülerinnen und Schüler
und gleicht die Zahl mit dem Klassenbucheintragungen ab
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3.2. Verhalten bei „besonderer Gewalt“

A      Aufmerksamkeit  her stellen:  „Achtung, an alle Personen im Schulgebäude!
                                                                         Hier spricht die Schulleitung.“

I Information:    „Wir haben eine ernste Gefahrenlage im
      Schulgebäude“

D Dringlichkeit: „ Bleiben Sie alle im Klassenraum. Schließen Sie
      die Türen ab. Meiden Sie Fenster und Türen.
      Suchen Sie Deckung!

A Ausweg: „ Die Lage wird geklärt. Hilfe ist unterwegs!
      Verhalten sie sich ruhig. Warten sie, bis sie neue
       Anweisungen bekommen!“

Alle diese Punkte wurden in der Konferenz (am  .. und am 27.01.2010) besprochen. In jeder Klasse
bzw. jedem Fach- bzw. Geschäftsraum hängt ein solches Exemplar deutlich sichtbar aus.

4. Das schulische Kriseninterventionsteam

Leiter des schulischen Interventionsteams ist grundsätzlich die Schulleiterin

TV- Sprecher : Frau Oetke-Böhm
Pressesprecher: Frau Mayer
Informant für die Eltern: Frau Grossmann
Telefondienst: Frau Kuhn-Kalms

5. Notrufnummern des Landkreises Hameln- Pyrmont
Notrufnummern andere wichtige Telefonnummern

Polizei Notruf
Polizeiwache Hameln

Feuerwehr Notruf

Rettungsdienst  DRK

Krankenhaus
Ärztlicher Notdienst
Augenärztlicher Notdienst
Zahnärztlicher Notdienst

Giftnotruf

Unwettervorhersage

110
9330

112

19222

97-0
22222

971225
925079

19240

01805 913913

     Schulpsychologischer Dienst

     Telefonseelsorge

Sorgentelefon

     Drogenbeauftragte der Schule

     Notfallbeauftragte der Schule

     Beratungslehrer/in der Schule

     Mitglieder des Krisenteams:

     Andere Schulen
     Niels-Stensen-Schule

     Beratungsstellen der Polizei

972489

0800-1110111

0800-1110444

783561
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